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Anpassung Kantonaler Richtplan; Festsetzung Einkaufsschwerpunkt 
Schinhuetweg in den Gemeinden Ober- und Unterentfelden (Richtplankapitel S 3.1, 
Beschluss 1.2) – Vernehmlassung und Anhörung/Mitwirkung: 
Stellungnahme der AIHK 
 
 
Sehr geehrte Herren Fischer und Vogel, sehr geehrte Damen und Herren 
 
In rubrizierter Angelegenheit danken wir Ihnen für die uns mit Schreiben vom 3. August 2016 
eingeräumte Möglichkeit zur Stellungnahme. 
 
Die AIHK erhebt keine Einwände gegen die vorgesehene Anpassung des Richtplanes zur 
Festsetzung des Einkaufsschwerpunkts Schinhuetweg in den Gemeinden Ober- und 
Unterentfelden, obwohl der Standort Schinhuetweg sich nach Massgabe der Kriterien gemäss 
dem kantonalen Richtplan nicht für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen eignet. Aus 
Praktikabilitätsgründen teilen wir jedoch die in Ihrer Grobbeurteilung dargestellte Überlegung, 
wonach die Festsetzung im Richtplan trotz dieser nicht erfüllten Anforderungen als vertretbar 
erscheint. Dies weil nämlich ein Interesse am Standort Schinhuetweg besteht und für die bereits 
vorhandenen Nutzungen klare und eindeutige Rahmenbedingungen zu schaffen sind, damit deren 
Fortbestand und Betrieb für die Zukunft sichergestellt sind. 
 
Mangels Rückmeldungen aus dem Kreis unserer Mitgliedunternehmen verzichten wir auf eine 
weitergehende Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
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